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Teilnahmebedingungen 
 für eine Freizeit oder ein Trainingslager 
 
 
Anmeldung 
Anmeldungen sind nur schriftlich / oder auch online möglich. Bitte den Anmeldevordruck 
verwenden. Anmeldung bei: Anschrift, Tel., Fax, E-Mail-Anschrift 
 
 
Anmelde- und Teilnahmebestätigung 
Eine Anmeldebestätigung erfolgt / oder erfolgt nicht.  
Sie erhalten rechtzeitig eine Einladung zum Vortreffen.  (Oder: Der Termin des Vortreffens ist mit 
der Ausschreibung bereits bekannt gegeben worden – es erfolgt keine gesonderte Einladung) Die 
Teilnahme am Vortreffen ist verpflichtend. 
Sollte die Freizeit bei Eingang der Anmeldung bereits ausgebucht sein, erhalten Sie umgehend 
Bescheid. 
 
 
Zahlungsbedingungen 
Den Teilnehmerbeitrag zahlen Sie bitte spätestens bis zum ... auf folgendes Konto ...  
Bei späterer Überweisung ist bei der Abfahrt der Einzahlungsbeleg vorzuweisen. 
(Oder: Der Teilnehmerbeitrag ist beim Vortreffen bar oder per Scheck zu bezahlen. Oder: Mit der 
Anzahlung von … wird die Anmeldung verbindlich; der Restbetrag ist fällig am …) 
 
 
Versicherung und Haftung 
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind über den Sport-Versicherungsvertrag zusatzversichert, 
sofern sie Vereinsmitglied sind. Wir empfehlen dringend den Abschluss einer privaten 
Haftpflichtversicherung. Es besteht keine Haftung für abhanden gekommene Gegenstände. 
 
 
Reiserücktritt 
Durch den Veranstalter: Wir schließen den Ausfall der Maßnahme, z.B. wegen zu geringer 
Teilnehmerzahl, nicht aus. 
Durch den Teilnehmer / die Teilnehmerin: Abmeldung ist jederzeit schriftlich möglich. Es wird dann 
in jedem Fall ein Teilbetrag von (z.B. 20 €) fällig. 
Falls im Falle einer Abmeldung der Platz nicht wieder belegt werden kann oder wenn die Reise 
ohne schriftliche Abmeldung nicht angetreten wird, müssen wir für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und Aufwendungen angemessenen Ersatz verlangen. 
Diese Rücktrittskosten betragen: z. B. 4 – 6 Wochen vor Reiseantritt: 30 Prozent des 
Teilnahmebeitrags; bei weniger als 4 Wochen vor Reiseantritt: 50 – 100 Prozent 
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Wichtig: 
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldebogen erkennen Sie diese Teilnahmebedingungen an und 
geben Ihr Einverständnis dazu, 
• dass Ihr Kind während der Ferienfahrt auch Freizeit haben kann, in der es selbständig in 

kleinen Gruppen (mind. 3 Kinder) unterwegs sein darf, 
• dass Ihr Kind auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt werden kann, 

wenn z.B. sein Verhalten die Freizeit gefährdet oder undurchführbar macht. Dies gilt 
sinngemäß auch bei anderen erforderlichen Heimfahrten. 

 
 


